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Der Oberbürgermeister 12.05.2015 
 
Die Anfrage lautet:  
 
„Im Februar des Jahres hat der Oberbürgermeister den 13. Hotspot des Anbieters MDCC 
eingeweiht. Entlang des Breiten Wegs ist jetzt der Zugang zu einem öffent-lichen WLAN 
möglich. Dieser Zustand gibt Anlass, eine erste Überprüfung durchzuführen. Aus diesem Grund 
frage ich: 
 

• Wieviel Nutzer hat das durch die MDCC betriebene öffentliche WLAN?  
Wieviel von diesen Nutzern zahlen für ihre Dienste? Bitte aufschlüsseln in 
Nutzungscharakteristik. 

• Welche Leistungen hat die Stadt Magdeburg im Rahmen der Kooperation mit der MDCC 
beim Aufbau und der Etablierung erbracht? 

• Welche Aufgaben hat die Landeshauptstadt im Rahmen der Kooperation mit MDCC zu 
erbringen? 

• Welche Leistungen erhält die Stadt Magdeburg in Verbindung mit dem Betrieb der 
Hotspots von MDCC? 

• Welche weiteren Anbieter bieten im Bereich der Landeshauptstadt Magdeburg ein 
öffentlich zugängliches WLAN an und wo befinden sich deren Hotspots? 

• Mit welchen weiteren Anbietern bestehen Kooperationen seitens der Stadt 
Magdeburg und wie sind diese gestaltet? 

• Welche anderen Anbieter/Partner wurden im Rahmen des A0019/13 angefragt? 
• Wie ist der Zugang zur Erschließung und den Betrieb von Hotspots an städtischen 

Gebäuden durch MDCC und andere Anbieter geregelt?“ 
 
Die Verwaltung antwortet wie folgt: 
 
1) Wieviel Nutzer hat das durch die MDCC betriebene öffentliche WLAN?  

Wieviel von diesen Nutzern zahlen für ihre Dienste? Bitte aufschlüsseln in 
Nutzungscharakteristik. 

 
Die monatliche Aufschlüsselung der jeweiligen Nutzer findet sich in der Anlage  zur 
Stellungnahme. Kein Nutzer zahlt für diesen Dienst ein Entgelt, da lediglich eine 2-
stündige kostenlose Nutzung gewährt wird. Eine Verlängerung oder ähnliches ist nicht 
möglich. Weitere Daten der Nutzer werden nicht gespeichert oder registriert, so dass 
keine Aussagen über eine Nutzungscharakteristik getroffen werden kann. 
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2) Welche Leistungen hat die Stadt Magdeburg im Rahmen der Kooperation mit der MDCC 

beim Aufbau und der Etablierung erbracht? 
 

Die Landeshauptstadt Magdeburg gewährleistet eine kostenlose Nutzung der Dächer 
des Rathauses und des Bürgerbüros (Vordach) für WLAN-Versorgungsantennen. 

 
3) Welche Aufgaben hat die Landeshauptstadt im Rahmen der Kooperation mit MDCC zu 

erbringen? 
 

Das Wirtschaftsdezernat hat die notwendigen Ansprechpartner recherchiert und 
vermittelt. 

 
4) Welche Leistungen erhält die Stadt Magdeburg in Verbindung mit dem Betrieb der Hotspots 

von MDCC? 
 

Besucher und Touristen können zwei Stunden am Tag kostenlos via WLAN im Internet 
surfen. 

 
5) Welche weiteren Anbieter bieten im Bereich der Landeshauptstadt Magdeburg ein öffentlich 

zugängliches WLAN an und wo befinden sich deren Hotspots? 
 

Grundsätzlich bieten die Deutsche Telekom AG und die Kabel Deutschland GmbH in 
Magdeburg weitere öffentlich zugängliche Hotspots an.  

 
Die Lokalität der Hotspots der Deutschen Telekom AG finden Sie unter 
http://www.hotspot.de/content/hs_finden.html 

 
Die Lokalität der Hotspots der Kabel Deutschland GmbH finden Sie unter 
https://www.hotspot.kabeldeutschland.de/hotspots.html 

 
Weitere private Hotspots können in diversen Suchmaschinen bzw. mit speziellen Apps 
gefunden werden. 

 
 
6) Mit welchen weiteren Anbietern bestehen Kooperationen seitens der Stadt 

Magdeburg und wie sind diese gestaltet? 
 

Es bestehen keine weiteren Kooperationen mit anderen Anbietern. 
 
7) Welche anderen Anbieter/Partner wurden im Rahmen des A0019/13 angefragt? 
 

Es wurde die Deutsche Telekom AG sowie auch Kabel Deutschland GmbH angefragt. 
 
8) Wie ist der Zugang zur Erschließung und den Betrieb von Hotspots an städtischen 

Gebäuden durch MDCC und andere Anbieter geregelt? 
 

Der Mitarbeiter der MDCC GmbH wendet sich an die benannten Mitarbeiter im Objekt. 
 
 
 
 
Rainer Nitsche 
Beigeordneter 
 
Anlage 


